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	Entwurf eines Behindertengleichstellungsgesetzes,
	

	eines Schlichtungsstellengesetzes und einer 
	

	BEinstG-Novelle;
	

	Vorbegutachtungsverfahren.
	

	
	

	
	

	
	

	GZ: 44.001/56-1/03
	Wien, 19. Jänner 2004


An 

die Sektionen I, II, III, V

die Sektion IV: Abt. 1-9 + Gruppe A

die Sozialdemokratische Parlamentsfraktion

den Parlamentsklub der Österreichischen Volkspartei

den Klub der Freiheitlichen Partei Österreichs

den Grünen Klub im Parlament

das Bundeskanzleramt

das Bundesministerium für Justiz

das Bundesministerium für Wirtschaft und Arbeit

das Bundesministerium für Finanzen

das Bundesministerium für Verkehr, Innovation und Technologie

das Bundesministerium für Bildung, Wissenschaft und Kultur

das Bundesministerium für Gesundheit und Frauen

das Bundesministerium für auswärtige Angelegenheiten

das Bundesministerium für Inneres

das Bundesministerium für Landesverteidigung

das Bundesministerium für Land- und Forstwirtschaft, Umwelt und Wasserwirtschaft

die Verbindungsstelle der Bundesländer

das Amt der Burgenländischen Landesregierung

das Amt der Kärntner Landesregierung

das Amt der Kärntner Landesregierung, Behindertenanwalt Dr. Horst Sekerka

das Amt der Niederösterreichischen Landesregierung

das Amt der Oberösterreichischen Landesregierung

das Amt der Salzburger Landesregierung

das Amt der Steiermärkischen Landesregierung

das Amt der Tiroler Landesregierung

das Amt der Vorarlberger Landesregierung
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das Amt der Wiener Landesregierung

die Bundesarbeitskammer

die Wirtschaftskammer Österreich

den Österreichischen Städtebund

den Österreichischen Gemeindebund

die Vereinigung der Österreichischen Industrie

den Österreichischen Gewerkschaftsbund

das Bundessozialamt, Günter Kathol

den Österreichischen Zivilinvalidenverband

den Kriegsopfer- und Behindertenverband Österreich

die Österreichische Arbeitsgemeinschaft für Rehabilitation

den Österreichischen Blinden- und Sehbehindertenverband, Bundesgeschäftsstelle

das Behindertenberatungszentrum BIZEPS

die Lebenshilfe Österreich, Dachverband für Menschen mit geistiger und mehrfacher Behinderung

den Verein Blickkontakt, Mag. Michael Krispl

die Selbstbestimmt Leben Initiative Österreich

KAGES, Franz Rossegger

IBAN, Ursula Stauder

die Integration Österreich, Gemeinsam Leben – gemeinsam Lernen

Pro Mente Austria

den Österreichischen Gehörlosenbund, Mag. Helene Jarmer
1997 wurde der Art. 7 Abs. 1 B-VG um eine Anti-Diskriminierungsbestimmung zugunsten von Menschen mit Behinderungen ergänzt. Folgende Sätze wurden angefügt:

„Niemand darf wegen seiner Behinderung benachteiligt werden. Die Republik (Bund, Länder und Gemeinden) bekennt sich dazu, die Gleichbehandlung von behinderten und nichtbehinderten Menschen in allen Bereichen des täglichen Lebens zu gewährleisten.“ 

Als Auswirkung dieser Verfassungsbestimmung wurde 1998 im BKA-Verfassungs​dienst eine Arbeitsgruppe zur Durchforstung der österreichischen Bundesrechtsordnung hinsichtlich behindertenbenachteiligender Bestimmungen konstituiert. Diese Arbeitsgruppe verfasste einen Bericht über jene Bestimmungen der Bundesrechtsordnung, die eine potentielle Benachteiligung für behinderte Menschen bedeuten und legte ihn 1999 dem Nationalrat vor (siehe Beilage 3). Auf Grundlage dieses Berichtes wurde 1999 eine Sammelnovelle beschlossen, die vor allem im Bereich der Verfahrensrechte Erleichterungen für sinnesbehinderte Menschen brachte.

Im aktuellen Regierungsprogramm 2003 werden im Kapitel Arbeit und Soziales folgende Ziele festgehalten:

„-
Erarbeitung eines Bundes-Behindertengleichstellungsgesetzes unter Einbeziehung der Betroffenen, sowie Vorlage eines Bündelgesetzes auf Grundlage der Ergebnisse aus 1999 einer Arbeitsgruppe im Verfassungsdienst über die Diskriminierung behinderter Menschen in den verschiedensten Gesetzesmaterien;

-
Durchforstung der Berufsausbildungs-, Ausübungs- und Zugangsgesetze auf Diskriminierung behinderter Menschen;

-
Sicherstellung einer barrierefreien Nutzung bei Um- und Neubauten im gesamten öffentlichen Bereich inklusive des öffentlichen Verkehrs und der Verkehrsflächen;

-
Ermöglichung eines barrierefreien Zugangs zum e-government und e-learning;
-
Verbesserung der Voraussetzungen für Gebärden- und Lautsprache.“
Am 26. Februar 2003 haben alle vier Parlamentsparteien einen Entschließungsantrag gestellt, in dem der Bundeskanzler ersucht wurde, zur Vorbereitung eines Bundes-Behindertengleichstellungsgesetzes beim Verfassungsdienst eine Arbeitsgruppe unter Beteiligung von Experten der österreichischen Behindertenbewegung einzurichten. Der Antrag wurde dem dafür zuständigen Verfassungsausschuss zugewiesen. Nachdem dieser jedoch monatelang nicht zusammengetreten ist, wurde vom damaligen Vizekanzler Haupt im Mai 2003 eine Arbeitsgruppe unter Mitwirkung von Expertinnen und Experten der österreichischen Behindertenbewegung sowie der Sozialpartner, der Verbindungsstelle der Bundesländer und der im Nationalrat vertretenen Parteien ins Leben gerufen.

Erst am 9. Juli 2003 hat dann der Nationalrat die Entschließung gefasst und die Bundesregierung ersucht, aufbauend auf den Ergebnissen dieser Arbeitsgruppe den Entwurf für ein Bundes-Behindertengleichstellungsgesetz möglichst bis Ende 2003 zu erstellen. 

Nachdem die Behindertenpolitik eine Querschnittsmaterie ist und viele Ressorts von einem Behindertengleichstellungsgesetz inhaltlich betroffen sind, kann dieses Vorhaben nur unter Mitwirkung aller betroffenen Ressorts erfolgreich umgesetzt werden. Ein entsprechender Bericht des Sozialministers wurde in der 18. Sitzung des Ministerrates am 12. August 2003 zustimmend zur Kenntnis genommen.

Die Diskussionen in der Arbeitsgruppe wurden auf Basis eines Gesetzesentwurfes des „Forum Gleichstellung“ geführt, einer Plattform verschiedener Behindertenorganisationen. Die Arbeit am Gesetzesentwurf hat gezeigt, dass die Materie sehr komplex und umfassend ist und zur Umsetzung der Entschließung des Nationalrates in vielen Bereichen noch Gespräche geführt werden müssen. Das BMSG hat sich daher entschlossen, im Sinne einer ausführlichen Diskussion und als Grundlage für weiterführende Gespräche einen Rohentwurf vorzubereiten und eine Vorbegutachtung durchzuführen. 

Zur Frage des Geltungsbereiches des Gesetzes werden insbesondere noch intensive Gespräche mit den Ländern und den betroffenen Bundesministerien zu führen sein. 

Beiliegend wird daher nunmehr ein Gesetzesentwurf, bestehend aus einem Behindertengleichstellungsgesetz, einem Schlichtungsstellengesetz und einer Novelle zum Behinderteneinstellungsgesetz, zur Vorbegutachtung übermittelt. In der Novelle zum Behinderteneinstellungsgesetz soll auch die Umsetzung der EU-Rahmenrichtlinie 2000/78/EG für die Verwirklichung der Gleichbehandlung in Beschäftigung und Beruf erfolgen, soweit sie Menschen mit Behinderungen betrifft.

Es wird ersucht, zum vorliegenden Entwurf (Beilage 1) 

bis zum 19. März 2004

eine Stellungnahme abzugeben. Im Sinne einer umfassenden Diskussion wird auch um Stellungnahme zum Entwurf des „Forum Gleichstellung“ vom 18. November 2003 (Beilage 2) ersucht, soweit seine Inhalte nicht in den Entwurf des BMSG eingeflossen sind.

Die Sektionen des BMSG sowie die anderen Bundesministerien werden zusätzlich ersucht, auf Basis des vorliegenden Entwurfes, des Entwurfes des „Forum Gleichstellung“ sowie des Berichtes der Arbeitsgruppe von 1999 (Beilage 3) Vorschläge für gesetzliche Änderungen in ihrem Kompetenzbereich vorzulegen. 

Auf Basis der Ergebnisse dieser Vorbegutachtung - insbesondere der legistischen Vorschläge der zuständigen Bundesministerien -, der weiteren Diskussionen in der Arbeitsgruppe sowie der Ergebnisse der Gespräche mit den Ländern wird sodann ein Gesetzesentwurf für ein Begutachtungsverfahren erstellt werden.

Für inhaltliche Fragen stehen Ihnen als Ansprechpartner zur Verfügung:

Dr. Karin Miller-Fahringer (Tel: 71100/2251, E-Mail: karin.miller@bmsg.gv.at), 

und Dr. Wolfgang Iser      (Tel: 71100/6301, E-Mail: wolfgang.iser@bmsg.gv.at).

Beilagen: 1) Gesetzesentwurf BMSG


 2) Entwurf des „Forum Gleichstellung“


 3) Bericht der Arbeitsgruppe von 1999

Der Bundesminister:

Mag. Herbert Haupt

Für die Richtigkeit
 der Ausfertigung:
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